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Qualitätsbericht für den Weiterbildungsstudiengang Taxation, LL.M. 

A. Darstellung des Verfahrens der Qualitätssicherung und -entwicklung und der internen

Akkreditierung und Reakkreditierung von Studiengängen im QM-System der Hoch-

schule Mainz

Das Qualitätsmanagementsystem der Hochschule Mainz hat seine Grundlage in der QM-Satzung 

in Studium und Lehre der Hochschule Mainz. Die Weiterentwicklung und Überprüfung von Stu-

diengängen ist von zwei wesentlichen Elementen gekennzeichnet: Monitoring der Studiengänge 

im Rahmen der sog. Studiengangsberichte alle drei Semester und interne Akkreditierung und 

Reakkreditierung spätestens nach acht Jahren.  

Im Rahmen des Studiengangsberichts wird auf Grundlage eines Datensets und Befragungsdaten 

eine Analyse des aktuellen Standes im Studiengang durchgeführt. Im Rahmen von Gesprächen mit 

Studierenden, Lehrenden und externen Beteiligten werden Verbesserungspotentiale identifiziert 

und im Studiengangsbericht verbunden mit notwendigen Reaktionen und Aktivitäten seitens der 

Studiengangsleitung dokumentiert.  

Das Verfahren der internen Akkreditierung überprüft die internen und externen Kriterien für Stu-

diengänge, die sich insbesondere aus der Landesverordnung für Studienakkreditierung in Rhein-

land-Pfalz ergeben. Die vom Studiengang eingereichten Unterlagen inklusive der Studiengangsbe-

richte werden anhand der formalen und fachlich-inhaltlichen Kriterien bewertet. Der Senatsaus-

schuss für Akkreditierung setzt hierfür in dem betreffenden Akkreditierungsverfahren eine interne 

Akkreditierungskommission ein, die sich aus internen und externen Mitgliedern zusammensetzt. 

Die externen Mitglieder setzen sich gemäß der QM-Satzung in Studium und Lehre aus mindestens 

zwei externen Professorinnen und Professoren, einer Berufsvertreterin oder einem Berufsvertreter 

und einer externen Studentin oder einem externen Studenten zusammen. Der nach einem Bege-

hungstag erstellte Abschlussbericht ist die Grundlage für die Akkreditierungsentscheidung durch 

den Senatsausschuss für Akkreditierung. Die Präsidentin oder der Präsident unterzeichnet eine 

Akkreditierungsurkunde für den betreffenden Studiengang, die die Laufzeit der internen Akkredi-

tierung oder Reakkreditierung ausweist.  
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B. Kurzprofil des Studiengangs 

 

1. Rahmendaten des Studiengangs 

 

Fachbereich Wirtschaft 

Studiengang Weiterbildungsstudiengang Taxation, LL.M. 

Studienort Mainz 

Abschlussgrad/-bezeichnung Master of  Laws (LL.M.) 

Studientyp Grundständig  weiterfüh-
rend 

X 

Studienform Vollzeit  Joint Degree  

 Dual    

 Berufsintegrie-
rend 

   

 Berufsbegleitend X   

Bei Masterstudiengängen konsekutiv  weiterbil-
dend 

X 

Studiendauer in Semestern 5 

Anzahl der zu vergebenden ECTS 90 aus dem Studium sowie 30, soweit die berufs-
praktischen Erfahrungen anzuerkennen  

(geplante) Aufnahme des Studienbetrie-
bes (Datum) 

Läuft seit Sommersemester 2012 

Aufnahmekapazität pro Semester 20 

 

Interne Erstakkreditierung nein 

Interne Reakkreditierung ja 

 

2. Profil des Studiengangs 

 

2.1. Darstellung des Profils des Studiengangs 

Der Master Tax bildet die Studierenden umfassend im Steuer- und Wirtschaftsrecht aus. Sie verfügen 

über fundierte fachliche und methodische Kompetenzen, die sie in die Lage versetzen, komplexe 

steuerrechtliche Fragestellungen unter Beachtung der wissenschaftlichen Standards zu lösen und 

Handlungsempfehlungen zu geben.  
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Die fachlichen Kompetenzen sind am Ende des Studiums auf dem Niveau der staatlichen Steuerbera-

terprüfung, die die Studierenden typischerweise im Anschluss an das Studium zusätzlich ablegen. 

Ganz wesentlich ist neben der Vermittlung der Fachkompetenzen die Vermittlung der methodischen 

Fähigkeiten: Hierzu wird in allen rechtlichen und steuerrechtlichen Modulen der rechtswissenschaft-

liche Gutachtenstil vermittelt, verwendet und immer wieder trainiert. Darüber hinaus sind die Mo-

dule Schlüsselkompetenzen und Klausurtechnik explizit darauf ausgerichtet, Methoden- und Studien-

kompetenzen zu vermitteln. Hier werden Fähigkeiten wie rechtswissenschaftliches Arbeiten, Klaus-

urtechnik, Präsentation, Reden vor einer Gruppe, Zeitmanagement und Selbstorganisation vermittelt. 

Der Master Tax steht aber auch für einen großen Praxisbezug: Studierende und Lehrende sind je-

weils auch in der Praxis tätig, so dass sich eine enge Verzahnung aus der täglichen Praxis in die Lehre, 

aber auch umgekehrt, ergibt. Fragestellungen aus der Praxis können auch in den Lehrveranstaltungen 

platziert und bearbeitet werden, da die Lehrveranstaltungen in der Regel im seminaristischen Stil 

durchgeführt werden, der Raum für offenen Diskussionen lässt. Umgekehrt können die theoretisch 

erlernten Fähigkeiten unmittelbar im Anschluss in der Praxis angewendet und so vertieft werden.  

Darstellung der Leitidee des Studiengangs 

Die Leitidee des Studiengangs ist es, die Studierenden umfassend in fachlicher und persönlicher Hin-

sicht auf eine berufliche Tätigkeit im steuerrechtlichen Umfeld auf dem Niveau des Steuerberaterexa-

mens auszubilden. 

2.2. Darstellung der Qualifikationsziele des Studiengangs  

Qualifikationsziele des Studiengangs sind: 

 umfassende und praxisorientierte Vermittlung des Wirtschafts- und Steuerrechtrechts auf 

Master- und Steuerberater-Niveau  

 Vermittlung der rechtswissenschaftlichen Techniken, die es ermöglichen komplexe unbe-

kannte steuerrechtliche Sachverhalte zu lösen und rechtlich richtige Einschätzungen abzuge-

ben Vermittlung der Fähigkeit vor Gruppen zu sprechen, zu argumentieren und zu präsentie-

ren 

 Masterabschluss 

 Vorbereitung auf das Steuerberaterexamen 

 

2.3. Darstellung der Integration der Ziele des Studiengangs in die Ziele der Hoch-

schule, des Fachbereichs unter Berücksichtigung des Leitbildes Lehre 

Die Ziele des Studiengangs integrieren sich insbesondere in folgende Punkte des Leitbilds Lehre: 

Gemeinsame Verantwortung von Lehrenden, Studierenden und Serviceeinheit 

 Die Studierenden werden durch die Auseinandersetzung mit dem Steuerrecht umfassend 

auch für gesellschaftliche Fragestellungen sensibilisiert, da die Steuergesetzgebung häufig 

auch Lenkungsfunktionen innehat. Bei der Anwendung der Gesetze und der Behandlung von 

Gesetzesänderungen sind in der Regel die Motive des Gesetzgebers mit zu berücksichtigen, 

so dass sie auch Gegenstand der Diskussion in der Gruppe sind.  

 Es wurden und werden neu Lehrformen angewendet. So stehen inzwischen Lehrvideos zur 

Verfügung und Vorlesungen können auch online durchgeführt werden. 
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 Das Studienerfolgsmanagement wird genutzt. 

 Der Studieneinstieg wird seit 2022 durch die vorbereitenden Lehrvideos erleichtert. 

 Der Studiengang wird mit der neuen Prüfungsordnung und den neu gefassten Studieninhal-

ten weiterentwickelt und den Bedürfnissen der Studierenden angepasst. 

 Im SS 2022 haben mehrere Dozenten Zusatzveranstaltungen angeboten, um die pandemiebe-

dingten Nachteile der Studierenden abzufangen und ihnen einen erfolgreichen Abschluss zu 

ermöglichen. 

 Dozenten bieten regelmäßig bereits im Folgesemester zusätzliche Nachholklausuren an, um 

den Studierenden Verzögerungen zu ersparen. 

 Nahezu monatlich finden Online-Informationsveranstaltungen der Studiengangleitung statt. 

 Den Interessenten und Studierenden steht durchgängig der Assistent des Studiengangs für 

Fragestellungen zur Verfügung, der im Bedarfsfall die Studiengangleiterin kurzfristig hinzu-

zieht. 

 

Individualität 

 

 Es finden regelmäßig Evaluierungen statt, deren Ergebnis ggf. auch mit den Dozenten bespro-

chen wird. 

 Die Studiengangleiterin lehrt im Studiengang und hat so die Möglichkeit regelmäßig Gesprä-

che mit den Studierenden zu führen, ohne dass diese „offiziell“ Kritik äußern müssen. So 

kann sie frühzeitig reagieren. 

 Die Gruppengröße erlaubt eine enge Betreuung der Studierenden sowohl durch die Dozen-

ten/ die Dozentinnen als auch durch die Studiengangleitung. 

 

Verbindung von Theorie und Praxis 

 

 Sowohl Studierende als auch Dozenten und Dozentinnen sind gleichzeitig praktisch tätig, so 

dass die Verzahnung gewährleistet ist und im Mittelpunkt steht (siehe oben) 

 Es werden Gastvorträge von Praktikern zu aktuellen steuerrechtlichen Themen gehalten. 

 Mit dem neu eingefügten Modul Gestaltungsberatung/ Nachfolgeplanung wird die Umset-

zung der theoretischen steuerrechtlichen Kenntnisse nun auch in die Gestaltungspraxis um-

gesetzt. Auch das Modul IT vermittelt unmittelbar Praxis, da mit den im beruflichen Alltag 

relevanten Programmen ganz konkrete Fälle bearbeitet werden. 

Kompetenzorientierung 

 Die Studiengangziele wurden weiterentwickelt und geschärft 

 Die Modulbeschreibungen wurden in Abstimmung mit Frau Steuding komplett überarbeitet 

und geben nun klare learning outcomes vor. 

 Im Rahmen der anstehenden Konferenz der Lehrenden werden diese Ansätze und die neue 

Studiengangstruktur vorgestellt. 

 Im Studiengang ist ein Beirat etabliert, der in die Neuausrichtung des Studienganges einbezo-

gen ist und auch in andere Fragestellungen (hilfe bei der Suche nach externe Mitglieder der 
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Re-Akkreditierungskommission, Vermittlung von Kontakten zu anderen Hochschulen, Un-

terschiedliche Auffassung zwischen Studiengangleitung und Hochschulleitung wegen der Be-

rechnung der Zeiten der Berufspraxis u.ä.) eingebunden ist. 

 Studierende übernehmen gesellschaftliches Engagement, indem sie als Semestersprecher o-

der Beiratsmitglied fungieren. 

Rahmenbedingungen 

 Den Studierenden steht neben der allseits bekannten Infrastruktur insbesondere die von der 

Finanzverwaltung eingesetzte Prüfsoftware zur Verfügung. 

Offenheit für Anpassung 

 Innovationen haben – alleine schon coronabedingt – stattgefunden und werden ausdrücklich 

begrüßt. So ist es inzwischen unproblematisch möglich, Vorlesungen auch online anzubieten 

und Aufzeichnungen zur Verfügung zu stellen. 

 

3. Zielgruppenpotential, Berufsfeldorientierung und Bedarf 

 

3.1. Darstellung des Zielgruppenpotentials und des Bedarfs am Arbeitsmarkt/ in der 

Berufswelt 

Der Studiengang ist auf die Zielgruppe der Mitarbeiter/ innen in der Steuerberatung ausge-

richtet, die eine Führungsaufgabe und/ oder das Steuerberaterexamen anstreben. Diese Bran-

che ist davon geprägt, dass Steuerberatung gesetzlich untersagt ist, wenn nicht die Qualifika-

tion Steuerberater oder Rechtsanwalt vorliegt. Zur Zielgruppe des Studiengangs gehören da-

her alles Absolventen von rechts- und wirtschaftswissenschaftlichen Studiengängen. 

Die Steuerberaterbranche hat einen großen Bedarf an hochqualifiziertem Nachwuchs. Dies 

bestätigen die im Studiengang unterrichtenden Kollegen und die Berufsvertreter im Beirat. 

Insbesondere der Präsident der Steuerberaterkammer Rheinland-Pfalz sieht die Notwendig-

keit eines entsprechenden Angebots im Rahmen der Weiterbildung in Rheinland-Pfalz, da er 

ansonsten eine Abwanderung entsprechender Fachkräfte in andere Bundesländer befürchtet, 

die vergleichbare Weiterbildungen berufsbegleitend anbieten. Vor diesem Hintergrund tra-

gen regelmäßig die Arbeitgeber auch die Kosten des Studiums. 

 

3.2. Darstellung potentieller Berufsfelder 

 

 Steuerberater/in 
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C. Verfahrensablauf und Akkreditierungsentscheidung 

Siehe beigefügte Akkreditierungsentscheidung vom 19.12.2022 

 

D. Soweit gegeben: Nachweis der Auflagenerfüllung 

Durch Beschluss des Senatsausschusses für Akkreditierung vom 20. Juli 2023 wurde die Er-

füllung der Auflagen bestätigt. 

 

 



 

 



 

 

☒

☐

☐

☒

☐

☐



 

☐
☒

☐
☐
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